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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden um Auskunft gebeten zu der 
Frage, inwieweit der Fall, dass eine Person parallel für mehrere unterschiedliche Wahlämter kan-
didiert und die Wahlen zu diesen Ämtern zum selben Zeitpunkt stattfinden, durch Bundes- oder 
Landesrecht geregelt wird. 

Eine entsprechende rechtliche Bestimmung existiert im deutschen Recht nicht. Daher ist auch 
keine Inkompatibilität der Kandidaturen bei mehreren zeitgleich stattfindenden Wahlen vorge-
sehen.  

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob mehrere Wahlämter nebeneinander ausgeübt werden 
dürfen. Gemäß Art. 66 Grundgesetz (GG)1 dürfen der Bundeskanzler und die Bundesminister 
kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung 
noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unter-
nehmens angehören.  Für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gibt es keine vergleich-
bare Inkompatibilitätsregelung. Dementsprechend wird in der Rechtsprechung und Literatur 
überwiegend davon ausgegangen, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Bundestag und in ei-
nem Landesparlament mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Allerdings hat das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass es dem Bundes- bzw. Landes-gesetzgeber freisteht, solche Doppelman-
date durch eine Inkompatibilitätsvorschrift auszuschließen, um einer Vernachlässigung der mit 
dem Mandat verbundenen Aufgaben vorzubeugen. Auf Landesebene sind derartige Inkompatibi-
litätsvorschriften über die Zugehörigkeit zu den Landesparlamenten und der Wahrnehmung wei-
terer besoldeter Ämter, insbesondere der Zugehörigkeit zu anderen Parlamenten, auch erlassen 
worden.2  

 

1  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2478).  

2 Etwa Art. 40 HHVerf für Mitglieder des Senates der Freien und Hansestadt Hamburg, Art. 8 Abs. 4 NdsVerf für 
Mitglieder des Niedersächsischen Landestages und § 1 Abs. 3 Satz 1 ThürAbgG für Mitglieder des Thüringer 
Landtages. 
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Das Bestehen dieser Inkompatibitätsvorschriften bedeutet jedoch nicht, dass auch das Kandidie-
ren bei mehreren gleichzeitig stattfindenden Wahlen ebenfalls unzulässig ist. Vielmehr kann aus 
dem Umstand, dass die genannten Vorschriften ausdrücklich die Ausübung eines anderen besol-
deten Amtes bzw. die Zugehörigkeit zu anderen Parlamenten benennen, geschlossen werden, 
dass die vorherigen Kandidaturen hiervon nicht erfasst sind. Dies erscheint auch insofern sach-
gerecht, als der bloße Umstand, dass eine Person sich zur Wahl stellt, nicht zwingend einen 
Wahlerfolg nach sich zieht. 
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